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Wichtige Informationen zur  

POWTECH 2023 
 
Die nachfolgenden Informationen und Richtlinien, die „Besonde-
ren Teilnahmebedingungen der POWTECH 2023“ und „Allgemei-
nen Teilnahmebedingungen für Messen und Ausstellungen“ sowie 
die Hausordnung der NürnbergMesse (nachfolgend als „Allge-
meine Geschäftsbedingungen“ der NürnbergMesse bezeichnet) 
sind Vertragsgrundlagen der Beteiligung an der POWTECH 2023. 
 
Bitte beachten Sie auch Info 3: „Informationen von A-Z“ 

1. Aufbau  

Donnerstag, 21. – Sonntag, 24.09.2023  jeweils 7:00 – 24:00 Uhr 
Montag, 25.09.2023              7:00 – 20:00 Uhr 

 
Ausstellungsstände, mit deren Aufbau bis Montag, 25.09.2023, 
15:00 Uhr, nicht begonnen wurde, werden vom Veranstalter gestal-
tet, sofern nicht anderweitig darüber verfügt wird. Hieraus entste-
hende Kosten gehen zu Lasten des Ausstellers.  
 
Die Einfahrt in die Ladehöfe ist ausschließlich nach Buchung ei-
nes Zeit-Slots über das Logistik-Abrufsystem transitfair der Nürn-
bergMesse möglich. Fahrzeuge, die sich nicht vorher einen Ein-
fahrtsslot gebucht haben, müssen dies vor Ort nachholen. Hierbei 
kann es je nach Höhe des Fahrzeugaufkommens zu erheblichen 
Wartezeiten kommen. Bitte kümmern Sie bzw. Ihre beauftragten 
Dienstleister sich daher vorab um die zeitgerechte Buchung der 
Einfahrtsslots. Die Buchung wird ab Sommer 2023 unter app.tran-
sit-fair.com möglich sein. 
 
Die maximale Aufenthaltsdauer in den Ladehöfen richtet sich nach 
der Größe des Fahrzeugs und wird bei Buchung des Zeit-Slots mit 
abgefragt. Bitte achten Sie auf die Auswahl der korrekten Fahr-
zeugklasse und berücksichtigen Sie, dass eine Überschreitung der 
maximalen Aufenthaltsdauer finanziell sanktioniert wird. Sollten Sie 
vor Ort feststellen, dass es zu Verzögerungen beim Be- oder Ent-
ladevorgang kommt, wenden Sie sich bitte an die Ladehofmanager 
vor Ort. Je nach Belegungssituation des Ladehofs und zur Sicher-
stellung der nachfolgend gebuchten Zeitslots kann in diesem Fall 
allerdings eine Ausfahrt aus dem Ladehof und spätere erneute Ein-
fahrt notwendig sein. 

2. Öffnungszeiten  

Dienstag  26.09.2023  09:00 – 18:00 Uhr  
Mittwoch  27.09.2023  09:00 – 18:00 Uhr  
Donnerstag  28.09.2023  09:00 – 17:00 Uhr  
 
Aussteller haben während der Veranstaltung täglich ab 7:00 Uhr 
Zutritt zur POWTECH 2023. Die Ausstellungsstände sind bis spä-
testens 15 Minuten vor Öffnung zu besetzen. Aussteller müssen 
die Ausstellungshallen aus Sicherheitsgründen spätestens 30 Mi-
nuten nach Ende der Öffnungszeit verlassen haben.  
Fremde Ausstellungsstände dürfen außerhalb der täglichen Öff-
nungszeiten ohne Erlaubnis des Standinhabers nicht betreten wer-
den.  

3. Abbau  

Donnerstag, 28.09.2023             17:00 – 24:00 Uhr 
Freitag, 29. – Samstag, 30.09.2023 jeweils 7:00 – 24:00 Uhr 
 
Kein Stand darf vor Beendigung der Veranstaltung ganz oder teil-
weise geräumt werden. Zuwiderhandelnde Aussteller müssen eine 
Vertragsstrafe in Höhe der halben Standmiete zahlen. Nach dem 
Abbau ist der ursprüngliche Zustand der Ausstellungsfläche wie-
derherzustellen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Behand-
lung entstehen, haftet der Aussteller.  
Der Veranstalter ist berechtigt, Standausstattung und Exponate auf 
Kosten des Ausstellers abzubauen und einzulagern, wenn die 
Standfläche zum offiziellen Abbauende nicht geräumt ist.  
 
Die Einfahrt in die Ladehöfe ist ausschließlich nach Buchung ei-
nes Zeit-Slots über das Logistik-Abrufsystem transitfair der Nürn-
bergMesse möglich. Fahrzeuge, die sich nicht vorher einen Ein-
fahrtsslot gebucht haben, müssen dies vor Ort nachholen. Hierbei 
kann es je nach Höhe des Fahrzeugaufkommens zu erheblichen 
Wartezeiten kommen. Bitte kümmern Sie bzw. Ihre beauftragten 
Dienstleister sich daher vorab um die zeitgerechte Buchung der 

Einfahrtsslots. Die Buchung wird ab Sommer 2023 unter app.tran-
sit-fair.com möglich sein. 
 
Die maximale Aufenthaltsdauer in den Ladehöfen richtet sich nach 
der Größe des Fahrzeugs und wird bei Buchung des Zeit-Slots mit 
abgefragt. Bitte achten Sie auf die Auswahl der korrekten Fahr-
zeugklasse und berücksichtigen Sie, dass eine Überschreitung der 
maximalen Aufenthaltsdauer finanziell sanktioniert wird. Sollten Sie 
vor Ort feststellen, dass es zu Verzögerungen beim Be- oder Ent-
ladevorgang kommt, wenden Sie sich bitte an die Ladehofmanager 
vor Ort. Je nach Belegungssituation des Ladehofs und zur Sicher-
stellung der nachfolgend gebuchten Zeitslots kann in diesem Fall 
allerdings eine Ausfahrt aus dem Ladehof und spätere erneute Ein-
fahrt notwendig sein.  

 

4. Auf- und Abbauausweise  

Der Zutritt zu den Hallen während des Auf- und Abbaus ist nur mit 
gesonderten Ausweisen möglich. Die Anzahl der kostenlosen Auf- 
und Abbauausweise entspricht der Zahl der Ausstellerausweise. 
Zusätzliche Auf- und Abbauausweise können im Online Aussteller-
Shop bestellt werden.  
Die Ausweise haben für die Dauer der Veranstaltung keine Gültig-
keit.  

5. Ausstellerausweise  

Jeder Aussteller erhält entsprechend der Größe seines Ausstel-
lungsstandes für das erforderliche Stand- und Bedienungspersonal 
bis 10 m² Standfläche 3 Ausweise und für je weitere 10 m² einen 
weiteren Ausweis kostenlos.  Darüber hinaus benötigte Aussteller-
ausweise können für Berechtigte zum Preis von EUR 40 ein-
schließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer gekauft werden. Aus-
stellerausweise dürfen nur an die auf dem Stand tätigen Mitarbeiter 
des Ausstellers vergeben werden. Sie gelten für die Laufzeit der 
Veranstaltung sowie für die Auf- und Abbauzeit. 
  

6. Dauer-Parkausweise  

Siehe Info 3.  
 

7. Standgestaltung  

Der Aussteller ist für die Standausstattung und -gestaltung selbst 
verantwortlich.  
Die Aussteller sind zu einer sorgfältigen und geschmackvollen Ge-
staltung ihrer Stände verpflichtet. Stände, deren unzureichende 
Gestaltung das Gesamtbild der Messe bzw. der Halle beeinträchti-
gen, werden vom Veranstalter nicht abgenommen und erhalten 
entsprechende Auflagen. Das gleiche gilt für unzulässige Werbe-
aussagen.  
Oberster Grundsatz der Gestaltung aller Ausstellungsstände 
ist die Transparenz. Mindestens 50 % der Gesamtlänge aller 
Gangseiten dürfen nicht mit Aufbauten verstellt werden.  
Die Mindesthöhe beträgt 2,50 m. Die maximale Höhe für Stand-
bau und Werbeträger beträgt 5,50 m, gemessen ab Hallenbo-
den und darf nicht überschritten werden. 
Die Rückseiten der Standbegrenzungen, Werbeträger oder anderer 
Gestaltungselemente zum Nachbarstand über 2,50 m Höhe müs-
sen weiß, gereinigt und optisch einwandfrei sein und dürfen keine 
Texte oder Grafiken enthalten. Werbeträger oder andere Gestal-
tungselemente von 3,50 m Höhe bis zu einer maximalen Höhe 
von 5,50 m müssen an jeder Seite mindestens 2,00 m Abstand 
zum Nachbarstand einhalten. Doppelstöckiger Standbau ist 
nicht gestattet. 
Ausstellungsstände ab 400 m² sind grundsätzlich genehmi-
gungspflichtig. Nutzen Sie dazu die Checkliste Standgestal-
tung/Standbau/Brandschutz im Online AusstellerShop.  
Die Fußböden der Stände sind mit einem passenden Belag (z.B. 
Teppich, Parkett, PVC) von den Ausstellern auszulegen. Am Stand 
sind für die gesamte Dauer der Veranstaltung in einer für jeder-
mann erkennbaren Weise Name und Anschrift des Standinhabers 
anzubringen.  
Der Aussteller verpflichtet sich, eine 2,50 m hohe eigene 
Standwand an allen geschlossenen Seiten der Standfläche an-
zubringen.  
Wird keine eigene Standbegrenzung oder kein Mietstand verwen-
det, sind Standbegrenzungswände bei den ServicePartnern zu be-
stellen. Dabei können folienbeschichtete Standbegrenzungswände 
gemietet werden. Die Standbegrenzungswände (Hartfaserstruktur) 
dürfen nur mit wasserlöslichen Klebemitteln behandelt und nicht 
ohne vorherige Tapezierung gestrichen werden. Nach der Veran-
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staltung sind Tapeten oder sonstige Wandverkleidungen vom Aus-
steller wieder zu entfernen. Andernfalls werden die Standbegren-
zungswände auf Kosten des Ausstellers gereinigt. 
Wird kein Miet-Ausstellungsstand eingesetzt, wird die Anbringung 
einer Frontblende (0,30 m hoch) an allen offenen Seiten der Stand-
fläche zur Auflage gemacht. Die Frontblende kann entfallen, wenn 
die erforderliche Standqualität auf andere Weise gewährleistet 
wird. Standbegrenzungswände, Fußböden, Hallenwände, Säulen, 
Installations- und Feuerschutzeinrichtungen sowie sonstige feste 
Halleneinbauten dürfen weder beklebt, benagelt, gestrichen oder 
anderweitig beschädigt werden.  
Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers und werden in Rech-
nung gestellt. Eventuell im Standbereich befindliche Säulen sowie 
Installations- und Feuerschutzeinrichtungen sind Bestandteile der 
zugeteilten Standfläche und müssen jederzeit zugänglich sein.  
Bodenbeläge in den Ausstellungsständen dürfen nur mit Dop-
pelklebeband (ausschließlich mit lösemittelfreien Klebebän-
dern: tesafix Nr. 4964) befestigt werden.  
Sofern durch andere Klebebänder nach Abbauende Rückstände 
auf dem Hallenboden entfernt werden müssen, werden die Reini-

gungskosten dem Aussteller in Rechnung gestellt. Das Gleiche gilt 
für Teppichreste o.ä.  
Der Aussteller verpflichtet sich, diese Auflagen zu erfüllen. Bei 
Zuwiderhandlung entstehen gegebenenfalls Schadensersatz-
ansprüche des Veranstalters bzw. der betroffenen Nachbar-
aussteller.  
 

8. WLAN (Wireless Local Area Network)   

Die Einrichtung eines WLAN (Wireless Local Area Network) ist 
Ausstellern nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmi-
gung durch den Exhibitor Service gestattet (siehe Vordruck 
P5).  
Ein WLAN kann zu technischen Schwierigkeiten führen. Es ist da-
her genehmigungspflichtig. Der Aussteller haftet für Schäden, wel-
che durch den Betrieb eines nicht genehmigten WLAN entstehen. 
Die Abteilung Exhibitor Service ist gerne bei der Einrichtung und 
Genehmigung behilflich.  
Bisping & Bisping GmbH & Co. KG ist auf dem Gelände der Nürn-
bergMesse alleiniger Anbieter einer WLAN Infrastruktur mit kom-
merzieller Nutzung. Die NürnbergMesse räumt Bisping & Bisping 
GmbH & Co. KG für den flächendeckenden WLAN Service auf dem 
Gelände der NürnbergMesse eine exklusive Frequenzhoheit über 
die Kanäle 2 bis 13 für WLAN im 2,4 GHz Band ein. 
Für alle anderen Anwendungen/WLAN-Netze, sowohl für den Be-
trieb durch ServicePartner der NürnbergMesse (Bisping & Bisping 
GmbH & Co. KG), als auch für den Betrieb von durch Aussteller 
selbst erstellten Funknetzen/WLAN-Netzen, steht auf dem Gelände 
der NürnbergMesse ausschließlich der Kanal 1 im 2,4 GHz Band 
(2412 MHz) zur Nutzung zur Verfügung.  
Die NürnbergMesse behält sich das Recht vor, in Abhängigkeit der 
Anzahl und räumlichen Zuordnung pro Halle, Genehmigungen/ An-
meldungen für ausstellereigene WLAN-Netze zu verweigern bzw. 
diese nicht zu genehmigen.   
Im Rahmen der Qualitätssicherung werden sowohl nicht angemel-
dete und genehmigte WLAN-Netze, als auch WLAN-Netze mit zu 
starker Sendeleistung identifiziert und die Betreiber verständigt. 
Diese Netze können evtl. nach Prüfung noch genehmigt werden 
oder sind auf Verlangen der NürnbergMesse zu deaktivieren – ein 
Rechtsanspruch auf eine Genehmigung besteht nicht.   
Ist keine einvernehmliche Lösung möglich, werden für den Fall des 
widerrechtlichen Betriebes dieser WLAN-Netze, technische Maß-
nahmen gegen deren Betrieb eingesetzt.  

9. Messepriorität  

Für die Veranstaltung wird beim Bundesministerium für Justiz Mes-
sepriorität beantragt. Die Prioritätsbescheinigung sichert gewisse 
Schutzrechte bis zur Anmeldung bei einem Patentamt im In- und 
Ausland. 

10. Ausstellerküche  

Aussteller, die kaltes oder warmes Wasser benötigen, können wäh-
rend der Veranstaltungstage hierfür eingerichtete Küchen nutzen:  
Service 1 UG, Halle 3, Halle 3A, Service 4 UG, Service 4/5 UG, 
Halle 4A. 

11. Konferenz- und Besprechungsräume für Pressekonferenzen  

Im Messezentrum Nürnberg stehen Konferenz- und Besprechungs-
räume in jeder Größenordnung für Aussteller-Pressekonferenzen 
zur Verfügung. Bitte nutzen Sie für die Anfrage unser Formular im 
Online AusstellerShop (unter „Genehmigungen, Informationen und 
Anfragen“). Termine für geplante Pressekonferenzen stimmen Sie 

bitte mit der NürnbergMesse, Abteilung Public Relations, ab.  
T   +49 9 11 86 06-83 55, F   +49 9 11 86 06-12 83 55 

12. Verkehrs- und Parkregelung  

Das Abstellen von Lkw, Anhängern, Kleintransportern, Wechsel-
brücken, Wohnwagen und Wohnmobilen ist während der Veran-
staltung auf den als Parkplätzen ausgewiesenen Flächen sowie in 
den Ladehöfen des Messezentrums Nürnberg (hier ausgenommen 
die auf maximal 30 Minuten begrenzte Anlieferung) und auf P Ost 
untersagt. Fahrzeuge, die am 26. September, 02.00 Uhr morgens, 
noch auf den Parkflächen des Messezentrums Nürnberg und P Ost 
abgestellt sind, werden zu Lasten des Fahrzeughalters bzw. -nut-
zers kostenpflichtig entfernt und nur gegen Entrichtung der Ab-
schleppkosten im Büro des Bewachungsunternehmens Engelhardt 
& Co. Im Messezentrum Nürnberg/ServicePartner Center frei gege-
ben.  
 
Gleiches gilt für Fahrzeuge, die den Anschein von Lkw, Anhängern, 
Kleintransportern, Wechselbrücken, Wohnwagen und Wohnmobi-
len erwecken. 
 
Als Parkplatz für Wohnmobile und Wohnwagen ist der Knaus-Cam-
pingpark, Hans-Kalb-Str. 56, 90471 Nürnberg, T +49 9 11 
9812717, ganzjährig geöffnet. 
 
Die Fahrzeuge können während des Aufbaus, der Messelaufzeit 
und dem Abbau kostenlos auf der hierfür ausgewiesenen Parkflä-
che am LKW Parkplatz in der Poststraße abgestellt werden. 
 


